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Betrifft: Entwurf ,,Änderung Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 und Artikel 4 Ände-
rung des Verbrechensopfergesetzes"

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Österreichische Arztekammer dankt für die Einladung zur Begutachtung des Entwurfes zur
Anderung des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 sowie Anderung des Verbrechensopfer-
gesetzes und übermittelt im Folgenden ihre diesbezügliche Stellungnahme.

lm Hinblick auf $ 222a. des Artikel4 - Anderung des Verbrechensopfergesetzes ,,Kosten-
übernahme bei Kriseninteryention durch klinische Psychologen und Gesundheitspsychologen
sowie Psychotherapeuten" ersuchen wir um Klarstellung, dass die Kostenübernahme auch bei
Krisenintervention durch Arzte mit psychotherapeutischer Qualifikation gewährleitstet ist.

$ 2 Z 2a des Verbrechensopfergesetzes sollte daher lauten:

,,Kostenübernahme bei Kriseninteruention durch klinische Psychologen und Gesundheitspsy-
chologen sowie Psychotherapeuten und ilnte mit psychotherapeutischer Qualifikatíon."

Die Österreichische Ärztekammer ersucht um Berücksichtigung und entsprechende Anderung
des Gesetzesentwudes.
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